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Merkblatt für einen vorübergehenden Gaststättenbetrieb mit Alkoholausschank 
gemäß § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz (GastG) 

 
 
https://vg-neumarkt.de 
Auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt i.d.OPf. unter dem 
Menüpunkt „Rathaus Online“ 
 „Gewerbe“ 
 „Antrag auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes“ 
können Sie den Antrag online stellen. 
Alternativ können Sie das Formular „Antrag auf Gestattung für einen vorüberge-
henden Gaststättenbetrieb mit Alkoholausschank gemäß § 12 Abs. 1 Gaststätten-
gesetz (GastG)“ im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt i.d.OPf. 
abholen. 
 
Beantragen darf die Veranstaltung nur der 1. oder 2. Vorstand/Vorsitzende eines 
Vereines/einer Organisation. Sofern dieser seinen Wohnsitz außerhalb der 
Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt i.d.OPf. hat, ist eine Kopie seines aktuellen 
Personalausweises beizufügen. 
 
Zusätzlich benötigt wird ein Jugendschutzbeauftragter; 
von diesem ist die vollständige Adresse sowie eine Handynummer anzugeben. 
Sofern der Jugendschutzbeauftragte seinen Wohnsitz außerhalb der Verwaltungs-
gemeinschaft Neumarkt i.d.OPf. hat, ist eine Kopie seines aktuellen Personalaus-
weises beizufügen. 
Der Jugendschutzbeauftragte (Mindestalter: 18 Jahre) darf nicht identisch mit 
dem Antragsteller sein, muss während der Veranstaltung permanent anwesend 
und telefonisch erreichbar sein. 
 
Diese Daten/Informationen können Sie uns per E-Mail (ewo@vg-neumarkt.de) zu-
kommen lassen. Sobald uns alles vorliegt, können wir den Antrag bearbeiten. 
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Für Beantragungen einer vorübergehenden Gaststättenerlaubnis planen Sie bitte 
ab Antragstellung eine Bearbeitungszeit von vier Wochen ein, da vor Erteilung der 
Gestattung auch noch weitere Behörden über die Veranstaltung in Kenntnis ge-
setzt werden müssen. 
 
Bei Beantragungen von Privatpersonen oder Firmen ist ein aktuelles, behördliches 
Führungszeugnis sowie eine aktuelle Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 
zur Prüfung der Zuverlässigkeit vorzulegen (jeweils zu beantragen bei der Wohn-
sitzgemeinde des Antragsstellers). 
 
Sollten Sie darüber hinaus auch eine Straßensperre oder eine Beschilderungs-
maßnahme benötigen, kontaktieren Sie bitte die Funktionsadresse: 

verkehr@vg-neumarkt.de 
sofern es sich um Gemeindestraßen handelt. Für Kreisstraßen wenden Sie sich 
bitte an das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 
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